Zeitschrift: Ski : Jahrbuch des Schweizerischen Ski-Verbandes = Annuaire de
I'Association Suisse des Clubs de Ski

Herausgeber: Schweizerischer Ski-Verband
Band: 11 (1915)
Rubrik: Skifuihrer-Reglement des S.A.C.

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Skifiihrer-Reglement
des S. A. C.

R L S

Art. 1.

In Wiirdigung der grossen Bedeutung, welche der alpine Ski-
sport erlangt hat, erachtet es der S. A. C. als seine Aufgabe und
Pflicht, tiichtige und zuverldssige Bergfiihrer fiir Wintertouren im
Hochgebirge auszubilden.

Zugleich nimmt er in Verbindung mit dem S. S. V. die Organi-
sation des Skifithrerwesens in die Hand durch Schaltfung der Institu-
tion der Skifithrer des S. A. C.

Art. 2.

Skifithrer des S. A. C. kinnen nur bereits patentierte, vom S. A. C.
anerkannte schweizerische Berufsbergfiihrer werden, die sich noch
durch spezielle Ausbildung die zur Fiihrung von Wintertouren im
Hochgebirge unerlisslichen Fihigkeiten erworben haben.

Art. 3.

Die Ausbildung der Skifiihrer erfolgt in besondern, vom S. A. C.
subventionierten Skikursen, fiir welche nachstehende Bestimmungen
gelten:

a) Die Kurse miissen unter Organisation und Leitung einer oder

mehrerer Sektionen des S. A. C. oder einer Sektion des
S. S. V. in Verbindung mit einer Sektion des S. A. C. stehen.
b) Sie miissen die Dauer von mindestens 7 Tagen haben.
c¢) In das Arbeitsprogramm der Kurse sind folgende Ficher auf-
zunehmen :
1) Moglichst eingehende praktische Ausbildung im Skifahren.
2) Instruktion in den fiir den Skisport nitigen theoretischen
Kenntnissen (Wesen und Bau des Ski, Bindungen, Repara-
turen etc.) verbunden mit praktischen Ubungen.
3) Hygiene des Wintersports.
) Gefahren des Hochgebirges im Winter und Rettungswe-
sen.
5) Ausriistung von Touristen und Fiihrern fiir den Winter-
sport.
6) Kenntnis der fiir den Winter giinstigen Hochtouren und
ihrer Stiitzpunkte.

Art. 4.

Die Kursteilnehmer haben keinen personlichen Anspruch auf
Entschidigung.
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Art. 5.

Die Zentralkasse des S. A. C. unterstiitzt den Kurs durch
einen Beitrag von Fr. 15.— Fiir jeden bereits patentierten vom S. A. C.
anerkannten schweizerischen Bergfiihrer. Das C. C. liefert diesen
zudem die topographischen Karten des Ubungsgebietes, soweit sie
nicht bereits im Besitze derselben sind.

Art. 6.

Die Subventionierung von Seiten der Zentralkasse erfolgt nur,
wenn mindestens 8 Tage vor Beginn des Kurses das Programm des-
selben, sowie die Teilnehmerliste der Fiihreraspiranten dem C. C. zur

Priifung und Genehmigung vorgelegt werden.

Art. 7.

Jeder Aspirant, der einen Skifithrerkurs nach Vorschrift dieses
Reglementes mit Erfolg absolviert hat, erhillt einen Ausweis als an-
erkannter Skifiihrer des S. A. C., welcher in seinem Fiihrerbuch ein-
getragen wird. Der Antrag zur Erteilung dieses Attestes geht von
der Kursleitung aus an das C. C. Dieses besorgt die Eintragung
im Fiihrerbuch, eventuell mit Einwilligung der zustindigen kantonalen
Behorde.

Der Kursleitung soll, wenn moglich, mindestens ein vom Zentral-
Vorstand des S. S. V. gewihltes Mitglied angehoren.

Art. 8.

Bergfiihrer, welche bereits durch ihre Titigkeit den Beweis
erbracht haben, dass sie die Qualifikation zur Fiihrung von Winter-
touren im Hochgebirge besitzen, kionnen als Skifithrer des S. A. C.
anerkannt werden, ohne einen speziellen Kurs absolvieren zu miissen.
Der begriindete Antrag zur Erteilung des diesbeziiglichen Attestes
ist von der Sektion des S. A. C., welcher der Fiihrer unterstellt
ist, an das C. C. zu richten. Diese Begiinstigung gilt nur fiir solche
Fiihrer, welche bei Inkrafttreten dieses Reglements bereits patentiert
sind und spiitestens innert Jahresfrist beim C. C. als Skifiihrer ange-
meldet werden.

Art. 9.

Jeder Skifiihrer des S. A. C. muss neben seiner sonstigen sta-
tutarisch festgesetzten personlichen Ausriistung ein Skireparaturwerk-
zeug besitzen. Dieses ist auf allen Touren mitzunehmen.

Art. 10.

Jeder Skifiihrer des S. A. C. muss fiir das Winterhalbjahr gegen
Unfall versichert sein und es hat sich die Versicherung zu er-
strecken auf den Todesfall und Invalidititsfall, sowie auf Entschiidigung
fiir Kurfille. Der Abschluss der Versicherung erfolgt auf Grund der
Bestimmungen des am 1. Juli 1907 zwischen dem S. A. C. und der
«Ziirich> abgeschlossenen Vertrages.
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Die Zentralkasse leistet an die Versicherungspriimie einen Bei-
trag von 50°, im Maximum Fr. 10.— pro Fiihrer. Die Aspiranten
sind fiir die Dauer der Skikurseé gegen Unfall zu versichern.

Art. 11.

Die im S. A. C. Reglement betreffend Ausiibung des Triger-
und Fiihrerberufs niedergelegten Bestimmungen finden auch fiir das
Skifithrerwesen Anwendung. Fiir die Skiliihrer gelten noch folgende
Bestimmungen:

1) Sie geben sofort nach Beniitzung einer Klubhiitte einen
Bericht an die Eigentiimersektion iiber alifilligen fehler-
haften Zustand der Hiitte ab.

2) Sie zeigen dem Hiittenwart jede Hiittenbeniitzung an.

) Phot. Aug. Gysi.
Skihexe.

Holzfigur von Peter Linder, Brienz.

150



	Skiführer-Reglement des S.A.C.

